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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 

Montag 07.45 – 12.00 Uhr 13.30 – 18.00 Uhr 
Dienstag 07.45 – 12.00 Uhr Nachmittag geschlossen 
Mittwoch 07.45 – 12.00 Uhr Nachmittag geschlossen 
Donnerstag 07.45 – 12.00 Uhr 13.30 - 16.30 Uhr 
Freitag 07.45 – 12.00 Uhr 13.30 - 16.00 Uhr 
 

Gemeindeverwaltung Arni Telefon 031 701 10 88 
Dreierweg 7 Fax 031 701 10 74 
3508 Arni   E-Mail info@arnibe.ch 
 

Terminvereinbarungen sind auch ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. 
 

Personal Aufgaben 
Annelie Wüthrich 
Montagmorgen, Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag ganzer Tag 

annelie.wuethrich@arnibe.ch 
 

Gemeindeschreiberin 

Nicole Williner 
Montagnachmittag,  
Dienstagmorgen 

nicole.williner@arnibe.ch  
 

Bauverwalterin 

Susanne Beer 
Montag- & Dienstagmorgen 
Donnerstag, Freitag ganzer Tag 

susanne.beer@arnibe.ch 
 

Finanzverwalterin 
 

Brigitte Käser 
Montag und Freitag ganzer Tag 
Mittwochmorgen 
brigitte.kaeser@arnibe.ch 
 

AHV-Zweigstellenleiterin 
Einwohner-, Fremdenkontrolle 
Steuern, Amtliche Bewertung 
Wahlen / Abstimmungen 

Andrea Schär 
Montag ganzer Tag 
Dienstag- und Donnerstagmorgen  
andrea.schaer@arnibe.ch 
 

Sekretariat Elektra, Wasser,  
Abwasser 

Franziska Geissbühler 
Montag ganzer Tag,  
Dienstagmorgen 
franziska.geissbuehler@arnibe.ch   

Schulsekretariat 
Allgemeine Verwaltung 

 

Wegmeister Trachsel Erwin Telefon 031 701 04 41 
Abwart Schulhaus Moser Hanspeter Telefon 079 393 80 25 
Abwartin Schulhaus Jutzi Elisabeth Telefon 031 701 03 70 
Abwart Gemeindehaus Jutzi Ernst Telefon 031 701 03 70 
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Dorfnachrichten 2018 
Redaktionsschluss: Erscheinungsdatum: 
04. Mai 2018 18. Mai 2018 
22. Juni 2018 06. Juli 2018 
 
 
 
Aus dem Gemeinderat 
 
Öffnungszeiten über Auffahrt 
 
Die Gemeindeverwaltung und die Poststelle Arni bleiben am Donnerstag, 
10. Mai 2018 und am Freitag, 11. Mai 2018 geschlossen. Ab Montag, 
14. Mai 2018 gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten. 
 
Besten Dank für Ihr Verständnis 
 
 
Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die GA-Tageskarte der SBB ist neu ab 1. Juni 2018 auf der 
Gemeindeverwaltung Biglen erhältlich. 
 
Ab 1. Juni 2018 stellen die Gemeinden Arni, Biglen und Landiswil 
zusammen 4 Tageskarten zur Verfügung. Die Karten sind auf den 
jeweiligen Gültigkeitstag datiert und können im Voraus bezogen werden. 
Eine Tageskarte Gemeinde kostet Fr. 40.00 und gilt für eine erwachsene 
Person oder für zwei gemeinsam reisende Kinder.  
 
Sie haben die Möglichkeit, die GA-Tageskarten online zu bestellen. 
http://www.biglen.ch/flexicard/ oder telefonisch bei  
Gemeindeverwaltung Biglen, 3507 Biglen 031 701 11 33 
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Aus dem Gemeinderat 
 
Sanierung Arnistrasse, 2. Etappe, Rüppi bis Hinteregg 
 
Wie bereits in den Dorfnachrichten vom März informiert, soll als nächste 
Etappe die Strecke zwischen Rüppi bis Hinteregg (Blasenwald bis 
Gemeindegrenze) saniert werden. Die Daten der Sanierungsarbeiten und 
der Totalsperrung können Sie untenstehender Publikation entnehmen. 
Diese Publikation wurde in den Anzeigern Konolfingen und Oberes 
Emmental vom 12., 19. und 26. April 2018 publiziert. Wichtiger Hinweis: Bei 
der Publikation vom 12. April 2018 im Anzeiger Konolfingen war ein Fehler 
bei der Verkehrsführung publiziert. Korrekt ist, dass eine Umleitung nach 
Moosegg/Waldhäusern via Landiswil signalisiert wird! 
 
 
PUBLIKATION 
 
Verkehrssperrung Arnistrasse: Rüppi bis Hinteregg 
 
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Strassengesetzes vom 4. Juni 2008 (SG, 
BSG 732.11) und Art. 44 der Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 
(SV, BSG 732.111.1), wird die Arnistrasse ab Rüppi bis Hinteregg für den 
Verkehr wie folgt gesperrt: 
 
Dauer: Montag, 30. April 2018 ab 07.00 Uhr bis  

Samstag, 19. Mai 2018, ca. 07.00 Uhr  
 
 Eine Verschiebung aufgrund der Witterung auf die 

darauffolgenden Tage ist möglich. 
 
Grund: Sanierung Strasse, Belagsarbeiten 
 
Massnahme: Totalsperrung in beiden Fahrtrichtungen 
 
Verkehrsführung: Signalisierte Umleitung nach Moosegg/Waldhäusern 

via Landiswil. 
 
Vorarbeiten: Montag, 16. April 2018 ab 07.00 Uhr bis Freitag, 27. 

April 2018 ca. 17.00 Uhr. In dieser Zeit ist mit 
Behinderungen und Wartezeiten zu rechnen. 

 
Wir danken für Ihr Verständnis für die unumgängliche Sperrung. 
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Aus dem Gemeinderat 
 
Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, 
Sträuchern und landwirtschaftli-chen Kulturen entlang von 
öffentlichen Strassen; Einfriedungen  
 
Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an 
öffentlichen Strassen folgende Hinweise auf die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu beachten:  
1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den 
Strassenraum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder 
und Erwachsene, die aus verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. 
Zur Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen schreiben das Strassengesetz vom 
4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11), Art. 73 Abs. 2, Art. 80 Abs. 3 und Art. 83 sowie die 
Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG  
732.111.1), Art. 56 und 57, unter anderem vor:  
 

� Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche  
Kulturen und nicht hochstämmige Bäume 
müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand 
vom Fahrbahnrand haben. Überhängende 
Äste dürfen nicht in den über der Strasse 
freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe 
hineinragen; über Geh- und Radwegen muss 
mindestens eine Höhe von 2.50 m freige- 
halten werden. Bei Radwegen ist ausserdem 
ein seitlicher Abstand von 50 cm freizuhalten.  
 

� Die Wirkung der Strassenbeleuchtung  
darf nicht beeinträchtigt werden.  
 
� Einfriedungen und Zäune bis zu einer  
Höhe von 1.2 Metern müssen einen  
Strassenabstand von mindestens 0.5  
Metern ab Fahrbahnrand einhalten. Sind  
sie höher, so müssen sie um ihre  
Mehrhöhe zurückversetzt werden. An  
unübersichtlichen Strassenstellen  
dürfen Einfriedungen und Zäune die  
Fahrbahn um höchstens 0.6 Meter  
überragen. Für nicht hochstämmige  
Bäume, Hecken, Sträucher, landwirt- 
schaftliche Kulturen und dergleichen  
gelten dieselben Vorschriften. Der  
Geltungsbereich erstreckt sich auch auf  
bestehende Pflanzen.  
 
� Vorbehalten bleiben strengere Gemein- 
devorschriften.   
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Aus dem Gemeinderat 
 
2. Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen 
alljährlich bis zum 31. Mai und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf das 
vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden.  

� An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, 
gärtnerische und landwirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem genügend grossen 
Abstand gegenüber der Fahrbahn anzupflanzen, damit sie nicht zurückgeschnitten 
bzw. vorzeitig gemäht werden müs-sen.  

� Die Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen Strassen 
privater Eigentümer haben Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und den 
Witterungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und auf die Verkehrsfläche 
stürzen können, rechtzeitig zu beseitigen.  

� Innerhalb des Waldes obliegt entlang von Kantonsstrassen die vorsorgliche 
Waldpflege  
und das Freihalten des Lichtraumprofiles dem Tiefbauamt des Kantons Bern.  
 
� Eigentümer von Waldgrundstücken an Kantons- oder Gemeindestrassen bzw. an 
öffentlichen Strassen privater Eigentümer werden ersucht, folgende Merkblätter zu 
beachten:  
http://www.vol.be.ch/vol/de/index/wald/wald/downloads_publikationen.assetref/content/dam/do
cuments/VOL/KAWA/de/Publikationen/wald_kantonsstrassen_merkblatt_de.pdf  
http://www.vol.be.ch/vol/de/index/wald/wald/downloads_publikationen.assetref/content/dam/do
cuments/VOL/KAWA/de/Publikationen/wald_gemeindestrassen_merkblatt_de.pdf  
 
3. Nicht genügend geschützte Stachel-
drahtzäune müssen einen Abstand von 2 m 
vom Fahrbahnrand bzw. 50 cm von der 
Gehweghinterkante einhalten.  
 
4. Das zuständige Strasseninspektorat des 
Tiefbauamts des Kantons Bern oder das 
zuständige Gemeindeorgan sind gerne zu 
näherer Auskunft bereit.  
 
� Bei Missachtung der obengenannten Bestimmungen werden die Organe der 
Strassenbaupolizei von Gemeinde und Kanton das Verfahren zur Wiederherstellung 
des rechtmässigen Zustandes einleiten. 
� Die im Merkblatt verwendeten Karikaturen sind auch online verfügbar und dürfen für 
gemeindeeige-ne Publikationen kostenlos verwendet werden:  
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/strassen/strassen/bauen_in_strassennaehe.html 
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Aus der Verwaltung 
 
AHV-Zweigstelle Arni 
 
Beitragspflicht für Nichterwerbstätige und Selbständigerwerbende  
 
Nichterwerbstätige  
 
In der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), Invalidenversicherung (IV) 
und Erwerbsersatzordnung (EO) gelten als Nichterwerbstätige Personen, die 
kein oder nur ein geringes Einkommen erzielen, namentlich:  
 

• vorzeitig Pensionierte,  
• IV-Rentenbezüger/innen,  
• Empfängerinnen und Empfänger von Krankentaggeldern,  
• Studierende,  
• „Weltenbummler“,  
• ausgesteuerte Arbeitslose,  
• Geschiedene,  
• Verwitwete,  
• Ehegatten von Pensionierten, die nicht im AHV-Rentenalter sind,  
• Ehegatten von im Ausland erwerbstätigen Ehepartnern.  

 
Unter gewissen Voraussetzungen gelten auch Personen als Nichterwerbstätige, 
die nicht voll und auf Dauer erwerbstätig sind (Teilzeitbeschäftigte). Nicht-
erwerbstätige entrichten Beiträge an die AHV/IV/EO ab dem 1. Januar nach 
Vollendung des 20. Altersjahrs bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Alters 
(Frauen 64, Männer 65).  
 
Wer noch nicht als Nichterwerbstätige(r) erfasst ist, hat sich bei der AHV-
Zweigstelle des Wohnorts zu melden. Dort sind Anmeldeformulare und das 
Merkblatt 2.03 über die Beitrags-pflicht von Nichterwerbstätigen erhältlich. 
Beides kann auch im Internet unter www.akbern.ch in der Rubrik 
AHV/IV/EO/ALV/FAK/FL-Beiträge eingesehen werden.  
 
 

Selbständigerwerbende  
 
In der AHV/IV/EO gelten Frauen und Männer als selbständigerwerbend, wenn 
sie  

• unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung arbeiten, indem sie z.B. 
nach    
  Aussen mit eigenem Firmennamen auftreten, und  
• in unabhängiger Stellung und auf ihr eigenes wirtschaftliches Risiko tätig 
sind,  
  indem, sie z.B. Investitionen tätigen, Personal beschäftigen, ihre  
  Betriebsorganisation frei wählen und für mehrere Auftraggeber tätig sind.  
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Aus der Verwaltung 
 
Ob eine versicherte Person im Sinn der AHV selbständigerwerbend ist, beurteilt 
die Aus-gleichskasse im Einzelfall für jedes Entgelt separat. Es ist deshalb 
nicht ausgeschlossen, dass die gleiche Person für eine Tätigkeit als 
unselbständig-, für eine andere als selbständigerwerbend beurteilt wird. Mass-
gebend für die Beurteilung der Ausgleichskasse sind die effektiven 
wirtschaftlichen Gegebenheiten, nicht die vertraglichen Verhältnisse.  
 
Selbständigerwerbende entrichten Beiträge an die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung (AHV), an die Invalidenversicherung (IV) und an die 
Erwerbsersatzordnung (EO) ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Alters-
jahrs. Sie sind dagegen nicht versichert gegen Arbeitslosigkeit und Unfall. Zudem 
fallen sie nicht unter das Obligatorium der beruflichen Vorsorge (BVG). Seit 2009 
entrichten sie auch Beiträge an die Familienausgleichskasse, der sie 
angeschlossen sind.  
 
Anmeldeformulare und das Merkblatt 2.02 über Selbständigerwerbende können 
im Internet unter www.akbern.ch in der Rubrik AHV/IV/EO/ALV/FAK/FL-Beiträge 
eingesehen werden und sind bei den AHV-Zweigstellen erhältlich.  
 
 
 
 
 
Dies und Das 
 
 
 
JUKO – Jugendkommission 
Reformierte Kirche – Region Konolfingen 

FERIENSPASS 
Vom 09. Juli bis zum 10. August 2018 finden auch dieses Jahr in deiner 
Region die beliebten Ferienkurse für Daheimgebliebene statt. Nach den 
Frühlingsferien findest du unter www.juko-ferienspass.ch weitere 
Informationen dazu. 
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Aus der Schule 
 
 
„Zirkus“  
Ungewohntes geht vor. Zwischen den Schulhäusern in der Arnisäge steht 
ein grosses Zelt. Versteckte Talente werden mit Freude entdeckt und 
gefördert. 
In der Projektwoche nach Auffahrt widmen sich Schülerinnen und Schüler 
am Standort Arnisäge ganz dem Thema „Zirkus“  
Am Freitag, 18. Mai 2018 zeigen wir an zwei Vorstellungen unser Können. 
Zauberei, Trapez, Akrobatik und Clowns sowie Kraftmenschen und Tiere 
sind in der Manege zu sehen. Vorstellungen um 17 Uhr und 19 Uhr 
Kostenlose Ticketabgabe ab Di., 15.Mai zu den Bürozeiten auf der 
Gemeindeverwaltung Arni. Gerne nehmen wir an der Vorstellung eine 
Kollekte für die Unkosten entgegen. 
 
Also nichts verpassen und den Termin in der Agenda fett anstreichen.  
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Aus den Vereinen 
 

Veranstaltungskalender April und Mai 2018 
 

 

Arni, Biglen, Grosshöchstetten, 

Landiswil und Walkringen 

27.04. Kirchgemeinde  Erzählcafé Sternenzentrum Walkringen 

27.04. FC Biglen Summer Kick off Turnhalle Arni 

27.04. kühltür James Gruntz kühltür Grosshöchstetten 

28.04. Stiftung Rüttihubelbad Musik und Sphärenharmonie Rüttihubelbad Walkringen 

28.04. FC Biglen Summer Kick off Turnhalle Arni 

29.04. Stiftung Rüttihubelbad Musik und Sphärenharmonie Rüttihubelbad Walkringen 

29.04. Hornusser Biglen-Arni MS NLB Busswil Hornusserplatz Arni 

29.04. Kirchgemeinde Goldene Konfirmation Kirche Landiswil 

29.04. Brass Band Posaunenchor Jahreskonzert Mehrzweckhalle Arni 

30.04. Stiftung Rüttihubelbad Vollmondkonzert Rüttihubelbad Walkringen 

30.04. Mütter- und Väterberatung Kt. Bern Beratung mit Anmeldung Kirchgdehaus Grosshöchstetten 

30.04. Mütter- und Väterberatung Kt. Bern Beratung ohne Anmeldung Kirchgdehaus Grosshöchstetten 

02.05. Kirchgemeinde "ungastliche Heimat" Kirche Biglen 

03.05. Gewerbeverein Feierabendtreff Mail Walkringen 

03.05. Kirchgemeinde  Stammtisch Sternenzentrum Walkringen 

03.05. Stiftung Rüttihubelbad Vortrag Anthroposophie Rüttihubelbad Walkringen 

04.05. Stiftung Rüttihubelbad Kurs: Menschlich Ich-Ströme Rüttihubelbad Walkringen 

04.05. Stiftung Rüttihubelbad Kurs: Naturwahrnehmung Rüttihubelbad Walkringen 

04.05. Stiftung Rüttihubelbad Konzert Pippo Pollina Rüttihubelbad Walkringen 

05.05. Stiftung Rüttihubelbad Kurs: Kraft des positiven Neins Rüttihubelbad Walkringen 

05.05. Verkehrsverein Jubilarenständli Sternenzentrum Walkringen 

05.05. Kirchgemeinde Fiire mit de Chliine Kirche Biglen 

05.05. Spielgruppe Schnäggehüsli Verkauf Schneggen Coop Biglen 

07.05. Kirchgemeinde Kirchgemeindeversammlung Sternenzentrum Walkringen 

07.05. Mütter- und Väterberatung Kt. Bern Beratung mit Anmeldung Kirchgdehaus Grosshöchstetten 

07.05. Mütter- und Väterberatung Kt. Bern Beratung ohne Anmeldung Kirchgdehaus Grosshöchstetten 

09.05. FC Biglen Sponsorenlauf Sportplatz Mutti Biglen 

10.05. Ski-und Sportclub Pouletfrass   Walkringen 

11.05. Frauenverein Grosshöchst. Seniorenessen Gasthof Sternen Grosshöchstetten 

11.05. Gemeinde Grosshöchstetten Firabe-Märit Kram- / Schulgasse Grosshöchstetten 

13.05. Trachten-Tanzgruppe Bure z'Morge Schulhaus Walkringen 

15.05. Kirchgemeinde Stubete (Seniorennachmittag) Sternenzentrum Walkringen 

15.05. Feldschützen Biglen Standard- u. Gewehrsch. Oberfeld Biglen 

16.05. Kirchgemeinde "Was bedeutet Heimat?" Kirche Schlosswil 

17.05. Mütter- und Väterberatung Kt. Bern Beratung mit Anmeldung Kirchgdehaus Grosshöchstetten 

18.05. kühltür Delilahs / The Crumpets kühltür Grosshöchstetten 

19.05. Stiftung Rüttihubelbad Concerto Rumoristico Rüttihubelbad Walkringen 

19.05. Kirchgemeinde Pfingstlager Jungschar   Walkringen 

19.05. Feldschützen Biglen Tag d. offenen Schützenhaus Oberfeld Biglen 

20.05. Kirchgemeinde Pfingstlager Jungschar   Walkringen 

20.05. Einwohnergemeinde schweiz.bewegt Schulhaus Walkringen 
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Aus den Vereinen 
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Aus den Vereinen 
 
An- und  Abmeldeschluss 
 

für das 1. Schulsemester 2018/2019 

mit Beginn 13. August 2018 
 

31. Mai  2018 
 

Unser Angebot: Klavier, Jazzklavier, Klaviergarten, 

Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Harfe, akustische 

u. elektrische Gitarre, Ukulele, E-Bass, Bambusflöte, 

Querflöte, Saxofon, Klarinette, Oboe, Posaune, Trompete und Kornett, Waldhorn, Alphorn, 

Schlagzeug, Kindertanz, Ballett, Jazztanz, Gesang und Stimmbildung, Kinderchor, Musik und 

Bewegung, Eltern-Kind-Musik, Ensembles, Bands 
 

Für das Aufnahmegespräch bitte frühzeitig Termin mit dem Sekretariat vereinbaren. 
 

info@musikschuleworb.ch / 031 839 50 33 

www.musikschuleworb.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Aus der 

Brockenstube 

Öffnungszeiten 

 2018 

 

Freitag 
 

4. Mai 
18. Mai 

1. Juni 

15. Juni 

6. Juli 

17.  August 

 

jeweils von: 

16.00-18.00 Uhr 

 

Samstag 
 

28. April 
12. Mai 

26. Mai 

9. Juni 

23. Juni 

30. Juni 

25. August 

 

jeweils von: 

9.00-12.00 Uhr 
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Dies und Das 
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Dies und Das 
 

 

 

 

 

 

 

 

         
Badi  Beizli  Biglen 

Ursula und Babs 

verwöhnen Euch diesen Sommer mit Speis und Trank 

«Beizli - Eröffnung»  Muttertag 13.Mai  mit 

Muttertags-Menue 

Reservationen : 031 701 15 62  oder 079 583 39 10 

Täglich geöffnet ab 8.30  

 
 

 

 

 

 

    
  

 Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine  

 flexible Aushilfe für Service, Kiosk und Küche 

           Wir freuen uns auf jeden Anruf! 
  

«BADI «BADI «BADI «BADI ----    ERÖFFNUNG» mit ERÖFFNUNG» mit ERÖFFNUNG» mit ERÖFFNUNG» mit     
ATTRAKTIONEN für GROSS und KLEINATTRAKTIONEN für GROSS und KLEINATTRAKTIONEN für GROSS und KLEINATTRAKTIONEN für GROSS und KLEIN    

Samstag  26. Mai 
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Dies und Das 
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Dies und Das 
 

 

 

 

 

EINWOHNERGEMEINDE UND SCHULE ARNI 
 
 
 
 
Grobsperrgutsammlung 
 
Mittwoch, 2. Mai 2018, Parkplatz Mehrzweckhalle Arnisäge 
 

Das Sperrgut wird auf dem Parkplatz von 08.30 – 11.00 Uhr entgegen 
genommen. 
 
Sperrgut ist gebührenpflichtig! 
Die erforderlichen Gebührenmarken (je nach Warengrösse 1 - 4 Marken) 
zu Fr. 6.00 pro Stk. können auf der Gemeindeverwaltung oder am 
Sammeltag direkt bei der Annahmestelle bezogen werden. 
 
 
Arni, im April 2018   Gemeinderat Arni 
 
 
 
 

 

 
 


